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Die nachfolgenden fachlichen Bestellungsvoraussetzungen gelten sinngemäß jeweils für die folgen-

den Sachgebiete:  

 

1.2.7 Landwirtschaftliche Sonderkulturen 

 

1 Vorbildung 

1.1 Berufsausbildung 

• erfolgreich abgeschlossenes Studium in einer einschlägigen Fachrichtung der Agrarwissen-

schaften oder anderer geeigneter Fachrichtungen mit mindestens sechs theoretischen Stu-

diensemestern an einer Hochschule nach Hochschulrahmengesetz oder 

• besonders qualifizierte Antragsteller 1 mit abgeschlossener Berufsausbildung (in der Regel 

Meister- oder Agrarbetriebswirtausbildung) oder 

• ohne Hochschul- oder Fachhochschulabschluss, wenn der Antragsteller Erfahrung, Aus- 

und Fortbildung sowie regelmäßig eine praktische Tätigkeit nachweist, die ihrer Art nach 

geeignet ist, die erforderlichen fachlichen Kenntnisse zu vermitteln. 

 

1.2 Berufstätigkeit 

Die Berufstätigkeit, die im Zeitpunkt der Antragstellung andauert, soll mindestens fünf Jahre betragen 

und in verantwortlicher Stellung ausgeübt werden. Sie muss geeignet sein, die erforderlichen prakti-

schen Kenntnisse und Fähigkeiten im Bestellungsfachgebiet zu vermitteln. 

 

2 Kenntnisse der wirtschaftlichen Zusammenhänge 

2.1 Standortfaktoren 

Kenntnisse der ökonomischen Standortfaktoren wie Anbaugebiete, Betriebs- und Absatzstrukturen, 

Verarbeitungsunternehmen der jeweiligen Sonderkultur 

 

2.2 Preis- und Wertvorstellungen 

Kenntnisse über Preise (jährliche Preisverläufe) bzw. Werte der wichtigsten Produkte, die in diesem 

Fachgebiet zu beurteilen sind. Kenntnis und Beurteilung der Datenquellen 

2.3 Wirtschaftlichkeit 

• Grundkenntnisse in der Kostenrechnung; Zuordnung und Beurteilung der Begriffe 

o Kosten 

o Leistungen: Haupt-, Nebenleistungen 

o variable Kosten, fixe Kosten 

o Einzelkosten, Gemeinkosten 

o Durchschnittskosten, Grenzkosten 

• Kenntnisse der Wirtschaftlichkeit unterschiedlicher konventioneller und ökologischer Pro-

duktions- und Anbauverfahren: Teilkostenrechnung, Deckungsbeitragsrechnung, Vollkos-

tenrechnung 

• Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung und Prüfung der Eignung der möglichen 

Taxationsverfahren: Vergleichswert, Sachwert, Ertragswert, Ersatzwerte 

• Grundkenntnisse in der Anwendung und Beurteilung der betrieblichen Erfolgsmaßstäbe zur 

Unternehmensanalyse 

 
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde die männliche Form in den Fällen verwendet, in denen eine geschlechtsneutrale Formulie-

rung nicht möglich war. Alle Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter und Geschlechteridentitäten. 
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3 Besondere Fachkenntnisse über die jeweilige Sonderkultur 

3.1 Sonderkulturarten 

Kenntnisse über die botanische Zuordnung der Arten und Sorten sowie der Eigenschaften der Son-

derkulturen in Abhängigkeit vom Standort u. a.: 

 

- Weihnachtsbäume - Karotten 

- Grünschnitt (u. a. Trauerfloristik) - Kohl 

- Spargel - Hopfen 

- Zwiebeln - Tabak 

- Salat - Kürbis 

- Chinakohl - Erdbeeren 

- Gurken  - Heidelbeeren 

- u. a.   

 

Beschränkungen auf einzelne Kulturen bzw. Erweiterungen um andere Kulturen sind möglich. 

3.2 Kulturansprüche und Kulturführung 

Kenntnisse über die Kulturansprüche und die Kulturführung der oben genannten Sonderkulturen,  

insbesondere 

• Qualität des Saatgutes und/oder der Jungpflanzen (bei Weihnachtsbäumen: Baumschul-

ware) 

• Standortanforderungen, Wachstumsbedingungen, Kulturansprüche, Bestandsführung 

• Ein- bzw. unterjährige Kulturen, Dauerkulturen (Weihnachtsbäume, Grünschnitt) 

• Krankheiten und Schädlinge 

• Pflanzenschutzmaßnahmen, alternative Maßnahmen 

• Abiotische Schäden 

• Wachstumsverlauf und Kulturformen 

• Ernte, Erntezeitpunkte, Haltbarkeit, Lager- und Transportbedingungen 

• Qualitätsparameter, u. a. Sortierung, Frischegrad 

• Vermarktungswege und Absatzformen (Großhandel, Einzelhandel, bei Weihnachtsbäumen 

u. a. auch Selbstwerber auf dem Stocck) 

 

4 Grundkenntnisse der Rechtsgrundlagen 

• Kenntnisse der gesetzlichen Grundlagen in Schadensfällen (Bürgerliches Gesetzbuch, Im-

mobilienwertermittlungsverordnung, Wertermittlungsrichtlinie u. a.) 

• Kenntnisse des Rechts der landwirtschaftlichen Produktion (Pflanzenschutzgesetz, Pflan-

zenschutzanwendungs-, Pflanzenschutzmittelverordnung, Düngemittelgesetz, Düngemittel-

verordnung, Sortenschutz-, Saatgutverkehrsgesetz, Tierschutzgesetz, Lebensmittel- und 

Futtermittelgesetzbuch, Forstvermehrungsgutgesetz, Direktzahlungs-Verpflichtungsgesetz 

u. a.) 

• Kenntnisse des Umweltrechts und Umweltschutzrechts (Bodenschutzgesetz, Wasserhaus-

haltsgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bioabfallverordnung, Klärschlammverordnung 

u. a.) 

• Kenntnisse der sonstigen Regelungen und Verordnungen zur Pflanzenqualität (Verordnung 

über Anbaumaterial von Gemüsepflanzen, Zertifizierungsverordnung, Anbauverordnung) 

 

Die „Rechtskenntnisse Sachverständigentätigkeit“ in der jeweils gültigen Fassung sind Bestandteil 

dieser Bestellungsvoraussetzungen.  

 

  

https://svv.ihk.de/blueprint/servlet/resource/blob/4931744/6416a9bdd44f5b3fa9682ee35f807818/allgemeine-rechtskenntnisse-neues-format-data.pdf
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5 Gutachtenaufbau 

Zum Aufbau eines Sachverständigengutachtens wird auf die jeweilige Sachverständigenordnung so-

wie auf die „Hinweise zum Aufbau eines schriftlichen Sachverständigengutachtens” verwiesen. 

 

https://ifsforum.de/fileadmin/user_upload/Downloads_Merkblaetter_etc/Merkblatt_Empfehlungen_zur_Erstellung_eines_Gutachtens.pdf

